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3. Die Verbandsverwaltung wird beauftragt, die Änderung des Flächennutzungsplans beim Re-

gierungspräsidium Karlsruhe zur Genehmigung einzureichen und die Erteilung der Geneh-

migung entsprechend § 13 der Satzung des Nachbarschaftsverbandes bekanntzumachen.
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Sachverhalt 

 

Die Stadt Heidelberg möchte die rund 10,2 ha große Konversionsfläche des ehemaligen US-

Hospitals in Heidelberg einer zukunftsfähigen baulichen Nutzung zuführen. Hier sollen insbe-

sondere die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung von Wohnraum ge-

schaffen werden. Die Fläche ist im aktuellen Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsver-

bandes Heidelberg-Mannheim als „Sonderbaufläche militärische Einrichtung“ dargestellt. Da-

mit der Bebauungsplan „Rohrbach-Hospital“ aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wer-

den kann, ist eine Änderung des Flächennutzungsplans in „Wohnbaufläche“ erforderlich. 

Die vorgesehene Änderung steht in Einklang mit der Gesamtfortschreibung des Flächennut-

zungsplans. Der Feststellungsbeschluss zu dem vorliegenden Parallelverfahren wird zeit-

gleich mit dem zur Gesamtfortschreibung gefasst.  

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden nach § 4 Abs. 

2 BauGB ist abgeschlossen. Es gingen mehrere Stellungnahmen ein, die jedoch nicht zu einer 

Änderung der Plandarstellung führten.  

Mit dem vorliegenden Beschluss wird die Änderung des Flächennutzungsplans abschließend 

beschlossen (festgestellt). 

 

Folgende Anlagen sind beigefügt:  

 

Anlage 1 Geänderte Darstellung des Flächennutzungsplans (Planzeichnung) 

Anlage 2 Begründung mit Umweltbericht 

Anlage 3 Ergebnisse der Beteiligung der Behörden und Öffentlichkeit 
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1.  Anlass und Ziel des Änderungsverfahrens 

Mit dem Abzug der US-Streitkräfte sind in Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen umfangreiche 

ehemals militärisch genutzte Flächen frei geworden. Sie stehen nun für eine zivile Nachnutzung 

zur Verfügung. In diesem Zusammenhang schreibt der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mann-

heim den Flächennutzungsplan für das gesamte Verbandsgebiet fort. Gleichzeitig werden ein-

zelne Konversionsflächen als Parallelverfahren gemeinsam mit den Bebauungsplänen entwickelt. 

Eine dieser Teilflächen ist das ehemalige US-Hospital, das jetzt als baulich bereits genutzte In-

nenentwicklungsfläche einer Nachnutzung zugeführt werden soll.  

Für die Gesamtfläche des ehemaligen US-Hospitals wurde ein Rahmenplan erstellt, der die 

Grundlage für den Bebauungsplan bildet. Das Gelände bietet sich mit seiner Lage inmitten von 

Wohngebieten grundsätzlich für eine Umnutzung zu Wohnzwecken an. Dementsprechend 

möchte die Stadt Heidelberg hier vor allem Wohnnutzungen entwickeln. Dabei soll die bestehende 

Raumkante entlang der Karlsruher Straße erhalten bleiben. Diese prägt den Straßenraum und 

bietet den dahinter liegenden Flächen Schutz vor verkehrlichen Emissionen. Aufgrund der vor-

handenen Vorbelastungen sollen entlang der Straße vor allem Mischnutzungen mit gewerblichen, 

Kultur- und Bildungseinrichtungen entwickelt werden. Auf den westlich angrenzenden Flächen 

sollen überwiegend Wohngebiete in offenen Baublöcken entstehen. 

Der Bebauungsplan „Rohrbach - Hospital“ kann nicht aus dem rechtswirksamen Flächennut-

zungsplan entwickelt werden, so dass dessen Änderung im Parallelverfahren notwendig wird. 

2. Inhalte der Flächennutzungsplanänderung 

Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplans umfasst die gesamte, rund 10,2 ha große 

Konversionsfläche des ehemaligen US-Hospitalareals in Heidelberg. Die Änderungsfläche ent-

spricht in ihrem Umfang und ihrer vorgesehenen Nutzung der Gesamtkonzeption zum Flächen-

nutzungsplan, wie sie Gegenstand der Beschlussvorlage in der Verbandsversammlung vom 

10.11.2015 war. 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist der Bereich des US-Hospitals als „Sonderbaufläche 

militärische Einrichtung“ dargestellt. Zukünftig ist hier eine Wohnbaufläche vorgesehen. 

2.1  Lage und Erreichbarkeit 

Der Bereich der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplans liegt südlich des alten Orts-

kerns von Rohrbach an der Karlsruher Straße und grenzt mit allen Seiten an Wohngebiete an. In 

kurzer Entfernung befinden sich die Internationale Gesamtschule und die Thoraxklinik. Einzelne 

Versorgungseinrichtungen liegen in direkter Nähe.  

Die Erreichbarkeit aus Stadt und Region ist sehr gut. Das Plangebiet ist mit Straßenbahn und Bus 

an das Netz des ÖPNV angeschlossen. Zwei Straßenbahnhaltestellen der Linien 23 und 24 liegen 

direkt nördlich bzw. südlich der Fläche. Über die Bundesstraßen B 3 und B 535 besteht zudem 
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eine gute Anbindung zur ca. 7 km entfernten Anschlussstelle zur Autobahn A 5 Heidelberg/ Sch-

wetzingen. 

Die Anbindung an das vorhandene Fuß- und Radwegenetz ist möglich, das Netz soll im Plange-

biet durch neue Wegebeziehungen ergänzt werden.  

2.2  Bestand 

Die ältesten Gebäude im Plangebiet gehen auf eine ehemalige Nachrichtenkaserne der Wehr-

macht aus den Jahren 1937 bis 1939 zurück. Weitere Wohn- und Nutzgebäude sind bis 1945 

ergänzt worden. Dieser Gebäudebestand wurde durch die daran anschließende Nutzung als US-

Militärkrankenhaus überformt und ergänzt. In späteren Jahren kamen mehrere zusätzliche Büro- 

und Lagergebäude hinzu.  

Abbildung 1: Gebäudebestand im Bereich der Änderungsfläche 

 
Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg 

Zur Karlsruher Straße hin ist eine klare Gebäudekante ausgebildet, die den Straßenraum prägt. 

Hier finden sich überwiegend als Zeilen ausgebildete Verwaltungs- und Mannschaftsgebäude so-

wie Gemeinschaftseinrichtungen mit bis zu vier Geschossen. Diese sind im Wesentlichen in den 

1930er Jahren entstanden, ortsbildprägend und erhaltenswert. Ein Neubau verbindet die alten 

Bestandsgebäude entlang der Karlsruher Straße. In diesen Gebäuden waren die Kliniken und 

zugeordnete Verwaltungen untergebracht. Das zentrale Klinikgebäude liegt in deren rückwärtigem 

Bereich. Die frühere Reithalle und die Exerzierhalle, heute Theater und Turnhalle, sind denkmal-

geschützt. 
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Im westlichen Teilbereich dominieren einfache, eingeschossige Nebengebäude, die als Post-

stelle, Lager und Casino sowie Mannschaftsunterkünfte gedient haben. Entlang der Straße „Kol-

benzeil“ befinden sich auch zweigeschossige Mannschafts- und Wohngebäude. Das Gelände ist 

hier teilflächig stark versiegelt, weist rund um den Helikopterlandeplatz gleichzeitig aber auch die 

größte zusammenhängende Freifläche des Plangebiets auf.  

Insgesamt ist nur ein vergleichsweise geringer Anteil der Fläche überbaut, dennoch weist das 

Plangebiet insgesamt einen Versiegelungsgrad von rund 70% auf. An den Helikopterlandeplatz 

schließt sich eine kleinere, begrünte und von Bäumen bestandene Teilfläche an. Zwischen den 

Gebäuden finden sich vereinzelt überwiegend schmale Grünstrukturen und kleinere Grünflächen. 

Die vorhandene technische Infrastruktur ist bei einer zivilen Nachnutzung voraussichtlich nicht 

nutzbar, so dass das Versorgungsnetz wohl neu aufgebaut werden muss.  

2.3  Darstellungen im Flächennutzungsplan 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim 

ist der Bereich des rund 10,2 ha großen ehemaligen US-Hospitals als Sonderbaufläche für militä-

rische Einrichtungen dargestellt. Diese sollen zukünftig als Entwicklungsfläche „Wohnen“ aufge-

nommen werden. 

Abbildung 2: Vorgesehene Darstellung im Flächennutzungsplan 

 

Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans hat sich die Stadt Heidelberg das Ziel gesetzt, 

vorrangig die noch vorhandenen Potentiale der Innenentwicklung zu nutzen. Wie in Kapitel 3.2.3 

der Begründung des wirksamen und 2006 beschlossenen Flächennutzungsplans dargelegt, 

wurde bereits zu diesem Zeitpunkt in Hinblick auf den absehbaren Abzug der amerikanischen 



 

 

5 

 

Streitkräfte die Nutzung der Militärflächen als Element zukünftiger Heidelberger Stadtentwicklung 

angesehen und in die weiteren Planungen miteingeplant.  

Mit vorliegendem Änderungsverfahren wird die Umnutzung einer Innenentwicklungsfläche pla-

nungsrechtlich vorbereitet und deren Vorrang vor einer Entwicklung am Siedlungsrand gewähr-

leistet. Damit wird eine bereits brachliegende militärische Konversionsfläche im Innenbereich ei-

ner hochwertigen baulichen Nachnutzung zugeführt und nachhaltig gesichert. In Abhängigkeit von 

der verwirklichten baulichen Dichte kann auf der Fläche ein Teil des in Heidelberg bestehenden 

Wohnraumbedarfs befriedigt werden. Die Konzeption steht damit in Einklang mit den grundsätzli-

chen Zielen der Flächennutzungsplanung im Nachbarschaftsverband sowie den für das Gebiet 

formulierten Zielvorstellungen des Handlungsprogramms Wohnen der Stadt Heidelberg.  

2.4 Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans 

Die Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverbands hat am 10.11.2015 den Vorentwurf zur 

Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans beschlossen. Dieser enthält die Darstellung 

von Wohnbauflächen und gewerblichen Bauflächen für alle 18 Verbandsmitglieder. Wesentliches 

Ziel des Vorentwurfs ist es, die Nachnutzung der Konversionsflächen mit dem städtebaulichen 

Entwicklungsrahmen für die 15 Verbandsmitglieder ohne Konversionsflächen in Einklang zu brin-

gen. Dabei soll der Konversionsprozess möglichst nicht behindert und gleichzeitig sichergestellt 

werden, dass alle Verbandsmitglieder über einen angemessenen eigenen Entwicklungsspielraum 

verfügen.  

Die Gesamtkonzeption zum Flächennutzungsplan, wie sie in der Verbandsversammlung vom 

10.11.2015 beschlossen wurde, sieht im Bereich des ehemaligen Hospitalgeländes Wohnbauflä-

chen vor. Vorliegender Planentwurf entspricht dieser Darstellung. 

2.5 Immissionsschutz 

Das Plangebiet liegt im Heidelberger Stadtteil Rohrbach an der Karlsruher Straße (B 3). Im Be-

stand wirken mehrere Schallquellen auf die Flächen ein, von denen vor allem die Karlsruher 

Straße hervorzuheben ist.  

Laut schalltechnischer Untersuchung mit Stand April 2019 wird derzeit der schallschutztechnische 

Orientierungswert für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag in weiten Teilen des Plan-

gebiets eingehalten oder nur geringfügig überschritten. In der Nacht wird der Orientierungswert 

von 45 dB(A) für Allgemeine Wohngebiete im gesamten Plangebiet überschritten. Am ungünstigs-

ten stellt sich die Situation an den angrenzenden Straßen dar. So werden an der Karlsruher Straße 

Lärmwerte von über 70 dB(A) am Tag und über 60 dB(A) in der Nacht erreicht.  

Nach vollständiger Entwicklung des Baugebiets wird in weiten Teilen eine gute schalltechnische 

Qualität erreicht. Im Inneren des Gebietes werden die Orientierungswerte eingehalten bzw. nur 

geringfügig überschritten. Gerade am Tag, wenn auch die Aufenthaltsqualität auf den Freiflächen 

von besonderer Bedeutung ist, wird der Orientierungswert weitgehend eingehalten. In der Nacht 

treten an der überwiegenden Zahl der Gebäudefassaden in den Allgemeinen Wohngebieten Be-
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urteilungspegel auf, die den Orientierungswert einhalten bzw. um bis zu 3 dB überschreiten. Ent-

lang der Karlsruher Straße besteht dagegen eine unverändert ungünstige Situation. Auf Ebene 

der Bebauungsplanung müssen deshalb ausreichende Schallschutzmaßnahmen ergriffen wer-

den. 

Mit der zukünftigen Bebauung und Nutzung des Plangebiets ist eine Zunahme des Verkehrs ver-

bunden. Die damit verbundene zusätzliche Lärmbelastung ist lt. schalltechnischer Untersuchung 

als zumutbar einzustufen. 

3. Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan des Nachbarschaftsverbandes enthält die Ziele, Erfordernisse und Maßnah-

men des Naturschutzes und der Landschaftspflege für das ganze Verbandsgebiet und ist im Rah-

men der bauleitplanerischen Abwägung entsprechend zu berücksichtigen. 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Flächennutzungsplans hat der Landschaftsplan für 

sämtliche militärische Flächen im Verbandsgebiet Empfehlungen zu ihrer Folgenutzung abgege-

ben. Für den Bereich des US-Hospitals wurden jedoch keine dezidierten landschaftsplanerischen 

Zielsetzungen formuliert. Das Areal ist als Baufläche im Landschaftsplan dargestellt. Aus land-

schaftsplanerischer Sicht steht somit einer weiteren baulichen Nutzung nichts entgegen.  

Die Planung steht in Einklang mit den Empfehlungen der Landschaftsplanung.  

4. Städtebauliche Planungen der Stadt Heidelberg 

Für die Gesamtfläche des US-Hospitals wurde ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt, auf 

dessen Basis, auch unter Beteiligung der Heidelberger Bürger, ein Rahmenplan erstellt wurde. 

Dieser wurde im Mai 2017 vom Gemeinderat beschlossen und bildet die Grundlage für den nach-

folgenden Bebauungsplan. 

4.1  Rahmenplan „Ehemaliges Hospitalgelände Heidelberg-Rohrbach“ 

Der Rahmenplan des ehemaligen Hospitalgeländes zeichnet die städtebauliche Struktur des Plan-

gebiets vor. Ziel ist, das bisher abgeschlossene und abweisende Militärgelände zu öffnen und für 

den Stadtteil nutzbar zu machen. Hierzu werden eine Reihe von öffentlich zugänglichen Platzbe-

reichen geschaffen: ein lang gestreckter Platz nördlich der Freiburger Straße weist den Weg von 

Süden ins Innere des neuen Quartiers. Jeweils eine kleinere Platzfläche an der Straße Kolbenzeil 

und Karlsruher Straße hin öffnen das Gebiet nach Westen bzw. Osten. In der Mitte des Plange-

biets, im Bereich der bestehenden Parkanlage und des Helikopterlandesplatzes, soll ein Quar-

tierspark als zentrales Grünelement ausgebildet werden.  

Die vorhandenen historischen Gebäude sollen erhalten und mit Neubauten ergänzt werden. In 

der Mitte und zum westlichen Rand hin sind geschlossene und halboffene Blockbebauungen mit 
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privaten Innenhöfen oder halböffentlichen Bereichen vorgesehen. Im Nordwesten bildet eine lo-

ckerere Bebauung den Übergang zum angrenzenden Gebäudebestand. 

Im Plangebiet soll überwiegend neuer Wohnraum geschaffen werden. Daneben können auch 

durchmischte Strukturen entstehen, um Büros, Dienstleistungen, öffentliche, kulturelle und soziale 

Einrichtungen aufzunehmen. Vor allem entlang der Karlsruher Straße sind aufgrund der vorhan-

denen Immissionsbelastungen auch gewerbliche Nutzungen vorgesehen. Wohnnutzungen kön-

nen hier demnach in den Obergeschossen und nach Westen orientiert untergebracht werden. 

Für den Fuß- und Radverkehr sollen Möglichkeiten entstehen, das Gebiet sowohl in Nord-Süd-, 

als auch Ost-West-Richtung zu durchqueren. Ein Parkhaus am Südrand des Plangebiets und 

Tiefgaragen sind zur Unterbringung privater Stellplätze vorgesehen.  

Abbildung 3: Städtebaulicher Entwurf „Ehemaliges Hospitalgelände Heidelberg-Rohrbach“ (Stand 

24.10.2016)  

 

Quelle: Stadt Heidelberg 

4.2 Bebauungsplan „Rohrbach - Hospital“ 

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Rohrbach - Hospital“ wurde vom Gemeinderat 

der Stadt Heidelberg am 06.02.2014 gefasst. Der Plan setzt in seinem Umgriff überwiegend 
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Wohngebiete fest. Entlang der Karlsruher und der Freiburger Straße müssen aufgrund der Lärm-

belastungen weniger sensible Nutzungen etabliert werden: Hier werden Urbane Gebiete, Gemein-

bedarfsflächen für eine Schule und ein Parkhaus sowie kleinflächig eingeschränkte Gewerbege-

biete ausgewiesen. 

Für eine klare Fassung der Raumkanten werden entlang der Karlsruher Straße und entlang des 

Südrands des öffentlichen Quartiersparks Baulinien vorgegeben. Die vorgesehene städtebauliche 

Struktur im Plangebiet lässt sich aber auch darüber hinaus gut ablesen: die Bauräume sind eng 

gefasst und setzen dadurch der Stellung und Dimensionierung der Baukörper einen deutlichen 

Rahmen. 

Aufgrund der hohen Lärmbelastung vor allem durch den Verkehr in der Karlsruher Straße sind im 

Plangebiet Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

Abbildung 4: Bebauungsplan "Rohrbach - Hospital" (Stand 15.04.2019) 

 

Quelle: Stadt Heidelberg 

Die Verkehrs- und Platzflächen im Inneren des Plangebiets sind als Verkehrsflächen besonderer 

Zweckbestimmung festgesetzt. Sie können demnach als verkehrsberuhigte Zonen, Fußgänger-

bereich oder städtisch geprägte Plätze ausgebildet werden.  

Das vorgesehene Parkhaus dient dem Anwohnerparken, weitere Stellplätze sind in Tiefgaragen 

vorgesehen. Parkplätze im öffentlichen Straßenraum sind auf ein Minimum begrenzt. 
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Der Quartierspark ist zentraler Ort der Begegnung und bildet den wichtigsten Knotenpunkt für die 

fußläufige Erschließung des gesamten Areals. Er ist als öffentliche Grünfläche festgesetzt und 

über Wegebeziehungen für Fußgänger und Radfahrer mit den verschiedenen Nutzungen vernetzt.  

Die Entwicklung eines Wohngebiets bei gleichzeitiger Sicherung der Freiflächen sowie deren Öff-

nung für das umgebende Quartier steht vollständig in Einklang mit den Zielen der Flächennut-

zungsplanung. Der Bebauungsplan ist aus den zukünftig vorgesehenen Darstellungen des Flä-

chennutzungsplans entwickelt. 

4.3  Wohnzielgruppenkonzept Hospital 

Im Juli 2018 hat der Gemeinderat der Stadt Heidelberg das „Wohnzielgruppenkonzept Hospital“ 

beschlossen. Dieses sieht überwiegend Wohnangebote für Familien, Senioren und gemeinschaft-

liche Wohnformen vor: Insbesondere Familien können von der im Umfeld vorhandenen familien-

freundlichen Infrastruktur profitieren. Seniorengerechte Wohnangebote erweitern die Möglichkei-

ten, nach einem altersbedingten Umzug auch weiterhin im angestammten Quartier leben zu kön-

nen. 

Abbildung 5: Vorgaben für die Wohnungsmarktsegmente 

 

Quelle: Stadt Heidelberg, Beschluss des Gemeinderats vom 24.07.2018 

Ausgehend von diesen Rahmenbedingungen soll ein ausgewogenes Angebot für verschiedene 

Marktsegmente entstehen, das sowohl Miet- als auch Eigentumswohnungen umfasst. Der Anteil 

an frei finanzierten Miet- und Eigentumswohnungen liegt bei 50% der gesamten Wohnfläche. Um 

auch Schwellenhaushalten und Haushalten mit mittleren Einkommen den Zugang zu den Woh-

nungen zu eröffnen, wird ein kommunales Förderprogramm aufgelegt, das zusätzliche, über die 

Wohnungsbauförderung des Landes hinausgehende Mittel bereitstellt. Im Segment der Mietwoh-

nungen soll demnach für die Dauer von 20 Jahren nach Bezugsfertigkeit der Wohnungen kein 



 

 

10 

 

Mieter mehr als 30% seines verfügbaren Einkommens für die Bruttowarmmiete aufbringen müs-

sen. Die benötigten Mittel für die Zusatzförderung werden aus der Wertschöpfung innerhalb des 

Quartiers erzielt.  

Das Konzept formuliert außerdem einen Bezugsrahmen für die Größe der förderfähigen Wohnun-

gen. So sollen z. B. 25% der Wohnungen vier und fünf Zimmer aufweisen mit einer Gesamtwohn-

fläche von bis zu 95m², weitere 30% sollen als Drei- und Vierzimmerwohnungen bis zu 79m² 

Wohnfläche aufweisen.  

5. Vorgaben der Raumordnung 

Der seit dem 15.12.2014 verbindliche Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar stellt in der Raum-

nutzungskarte das Plangebiet als „Entwicklungsfläche militärische Konversion“ dar. Der örtliche 

Bedarf an Wohnbaufläche sowie an gewerblicher Baufläche ist gemäß Kapitel 1.6 des Regional-

plans bei städtebaulicher und raumordnerischer Eignung vorrangig auf militärischen Konversions-

flächen zu decken.  

Ziele und Grundsätze des Einheitlichen Regionalplans stehen der Änderung des Flächennut-

zungsplans nicht entgegen.  

6. Hinweise für nachgelagerte Verfahren 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone III B des festgesetzten Wasserschutzgebietes WSG-031-

WW Rheinau Rhein-Neckar AG MA.  

Im Bereich der Änderung liegen zwei denkmalgeschützte Gebäude, die es zu bewahren gilt. Un-

mittelbar nördlich des Plangebiets liegt eine römische Siedlung mit Gräberfeld, die sich möglich-

erweise auch auf das Plangebiet selbst erstreckt. Durch die Planung betroffen sind außerdem die 

Reste einer Straße aus der Römerzeit. Bei Bodeneingriffen ist eine frühzeitige Abstimmung mit 

der Archäologischen Denkmalpflege empfehlenswert.  

Durchgeführte Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf Kampfmittel im Untersuchungsge-

biet.  

Sondierungen im Plangebiet ergaben punktuell hohe Belastungen mit polycyclischen aromati-

schen Kohlenwasserstoffen (PAK). Bei Entsiegelungsmaßnahmen muss gegebenenfalls in den 

betroffenen Bereichen ein Bodenaustausch durchgeführt werden. Der bei Baumaßnahmen anfal-

lende Erdaushub aus dem Bereich der vorhandenen belasteten Auffüllungen ist nur eingeschränkt 

verwertbar. 

Zur Umsetzung der Störfallverordnung der EU (Richtlinie 2012/18/EU) und des § 50 BImSchG hat 

das Regierungspräsidium Karlsruhe für alle davon erfassten Betriebsbereiche sog. Konsultations-

abstände festgelegt. Das Plangebiet liegt außerhalb dieser Abstände, es ist deshalb nicht mit 
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Konflikten zwischen der Bauleitplanung und Betriebsbereichen im Sinne des § 50 BImSchG zu 

rechnen. 

7.  Verfahren 

Der Gemeinderat der Stadt Heidelberg hat die Aufstellung des Bebauungsplanes „Rohrbach - 

Hospital“ beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Beteiligungsverfahren gemäß 

BauGB durchzuführen. Da der Bebauungsplan derzeit nicht aus dem Flächennutzungsplan ent-

wickelt werden kann, wird der Flächennutzungsplan nach § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren 

geändert.  

Die frühzeitige Beteiligung hat für die Öffentlichkeit im Zeitraum vom 21.12.2017 bis 31.01.2018 

stattgefunden. Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 16.12.2017 und Frist 

bis 31.01.2018 beteiligt. Es gingen mehrere Stellungnahmen ein, die aber nicht zu einer Änderung 

der Plandarstellung geführt haben. 

Mit Schreiben des Nachbarschaftsverbands vom 20.08.2019 wurden die Behörden und Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am Verfahren zur Änderung des Flächennutzungs-

plans beteiligt und bis 30.09.2019 um Abgabe einer Stellungnahme gebeten. Es gingen mehrere 

Stellungnahmen ein, die Darstellung im Flächennutzungsplan musste jedoch nicht geändert wer-

den.  

Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Änderung des Flächennutzungsplans gem. § 3 Abs. 2 

BauGB wurde vom 29.08. bis 30.09.2019 durchgeführt. Es sind keine Stellungnahmen von Seiten 

der Öffentlichkeit eingegangen. 

8. Umweltbericht 

Nach § 2a BauGB ist der Begründung zum Bauleitplan ein Umweltbericht beizufügen. Innerhalb 

der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB werden im Umweltbericht alle voraussichtlichen Um-

weltauswirkungen der Planung, Planungsalternativen sowie Kompensationsmaßnahmen darge-

stellt. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.  

Der Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren liegt der Umweltbericht des Be-

bauungsplans „Rohrbach - Hospital“ zugrunde. Dieser behandelt alle umweltspezifischen As-

pekte, die für die Änderung des Flächennutzungsplans und darüber hinausgehend relevant sind 

in detaillierter und umfassender Weise. Er liegt dem Flächennutzungsplan bei. 
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1 Beschreibung der Planung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

1.2 Lage und Kurzcharakteristik des Plangebietes
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1.3 Ziele und Inhalte des Bebauungsplans

Anlage 05 zur Drucksache 0441/2019/BV



Anlage 05 zur Drucksache 0441/2019/BV



Anlage 05 zur Drucksache 0441/2019/BV



2 Übergeordnete Vorhaben

2.1 Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)
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Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und seine Verordnungen 
(BImSchV), Verwaltungsvorschriften (VwV) und Technischen Anleitungen (TA)

Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und Energieeinsparverordnung (EnEV)
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Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Landesnaturschutzgesetz Baden-
Württemberg (NatschG)

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung (BBodSchV)
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Wasserhaushaltsgesetz und Wassergesetz Baden-Württemberg

2.2 Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar
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2.3 Flächennutzungsplan Stadt Heidelberg 2015/2010
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2.4 Landschaftsplan (ökologischer Beitrag zum Flächennutzungsplan, 
Nachbarschaftsverband Heidelberg - Mannheim, 1999)

2.5 Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht

2.5.1 Schutzgebiete und -objekte gem. §§ 20-30 BNatSchG

2.5.2 Schutzgebiete von "Gemeinschaftlicher Bedeutung" (gem. §§ 31-36 
BNatSchG)
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2.6 Weitere Schutzgebiete, Satzungen und planungsrelevante 
Informationen

2.6.1 Wasserschutzgebiete

2.6.2 Denkmalschutz / Kulturdenkmale
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2.6.3 Baumschutzsatzung Stadt Heidelberg

2.6.4 Fernwärmesatzung Stadt Heidelberg
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2.7 Planungshinweise und -ziele aus informellen Planungen der Stadt 
Heidelberg

2.7.1 Stadtentwicklungsplan Heidelberg 2015 (STEP)

2.7.2 Modell Räumliche Ordnung
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2.7.3 Stadtteilrahmenplan
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2.8 Städtische Fachplanungen und Gutachten / Umweltqualitätsziele

2.8.1 Siedlungsstrukturkonzept
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2.8.2 Freiflächenstrukturkonzept
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2.8.3 Lärmaktionsplan Heidelberg

2.8.4 Energiekonzeption 2010 der Stadt Heidelberg

Anlage 05 zur Drucksache 0441/2019/BV



2.8.5 Energiekonzept Konversion 2016
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2.8.6 Masterplan 100 % Klimaschutz

2.8.7 Stadtklimagutachten Heidelberg 2015
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2.8.8 Ergebnisse des KLIMOPASS-Projekts "Planungsempfehlungen für die 
(stadt-)klimawandelgerechte Entwicklung von Konversionsflächen -
Modellvorhaben Heidelberg" (Projektlaufzeit 06/2017)

2.9 Städtische Pläne und Leitfäden zu Umwelt und Arten

2.9.1 Handlungsleitfaden zur extensiven Dachbegrünung in Heidelberg
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2.9.2 Artenschutzplan (2012)
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3 Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens

3.1 Beschreibung der Vorgehensweise / des Untersuchungsrahmens
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3.2 Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens (baubedingte, anlage-
bedingte und betriebsbedingte Wirkungen)

Baubedingte Wirkungen
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Anlagebedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Wirkungen
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4 Beschreibung und Bewertung des Umweltzustandes (Bestand, 
Vorbelastung und Bewertung)

4.1 Schutzgut Boden
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Tabelle 4.1-1.

Ist-Zustand

1 121.776

0 0
Summe Ist-Zustand 101.408 121.776

Bewertung der Funktionen Ökopunkte
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4.2 Schutzgut Wasser

4.2.1 Oberflächengewässer / Fließgewässer

4.2.2 Grundwasser
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4.3 Schutzgut Klima / Luft
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4.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

4.4.1 Biotop- und Nutzungstypen

60.20
60.10

33.80
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Hordeum 
murinum

Taxus baccata

35.64
35.62

44.30
Ligustrum vulgare Carpinus betulus Lonicera 
nitida Spiraea Berberis thunbergii

44.21
44.22

44.11

44.12

60.50

59.50

44.22 60.53 43.11
42.20 35.11

33.80

Anlage 05 zur Drucksache 0441/2019/BV



33.62
Medicago sativa

45.30 45.10, 45.20

59.50

Tabelle 4.4.1-1.

Biotoptyp Code nach 
LUBW

Wertspanne 
(ÖP/m², 

Normalwert 
fett)

Biotop-
wert

(ÖP/m²)

Begründung 
bei 

Abweichung 
vom 

Normalwert

4

4

5

4

12

15

11

16

9

9

10

Anlage 05 zur Drucksache 0441/2019/BV



Fortsetzung von Tabelle 4.4.1-1.

Biotoptyp Code nach 
LUBW

Wertspanne 
(ÖP/m², 

Normalwert 
fett)

Biotop-
wert

(ÖP/m²)

Begründung 
bei 

Abweichung 
vom 

Normalwert

6

10

6

6

4

8 *

6 *

16

1

4

4

4

4.4.2 Fauna

Brutvögel
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Falco tinnunculus

Picus viridis

Passer domesticus) Apus apus

Phylloscopus trochilus) 

Psittacula krameri
Columba livia domestica

Delichon urbica) 

Tabelle 4.4.2-1.

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name
RL
D

RL
BW

Schutz-
status

Brutvögel

Turdus merula

Parus caeruleus

Fringilla coelebs

Buntspecht Dendrocopos major b
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Fortsetzung von Tabelle 4.4.2-1

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name
RL
D

RL
BW

Schutz-
status

Pica pica

Phylloscopus trochilus

Carduelis chloris

Grünspecht Picus viridis s1

Halsbandsittich Psittacula krameri n.b. b

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros b

Haussperling Passer domesticus V b

Parus major

Mauersegler Apus apus V b

Sylvia atricapilla

Columba palumbus

Carduelis carduelis

Columba livia 
domestica

Streptopelia decaocto

Turmfalke Falco tinnunculus V sA

Nahrungsgäste

Motacilla alba

Delichon urbica

Corvus corone

Accipiter nisus

Legende
RL D:
RL BW:

Rote Liste Gefährdungsstatus:

Schutzstatus:
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Fledermäuse

Pipistrellus pipistrellus

Eptesicus serotinus

Nyctalus leisleri

Pipistrellus pipistrellus
Eptesicus serotinus Nyctalus leisleri

Myotis 
Nyctalus 
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Sonstige Artengruppen

4.5 Schutzgut Landschaftsbild

4.6 Schutzgut Mensch und Erholung

Schall
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Verkehr

Anlage 05 zur Drucksache 0441/2019/BV



4.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

4.7.1 Denkmalschutz 

4.7.2 Öffentliche Grünflächen 
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4.7.3 Sonstige Sachgüter 

4.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern
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5 Alternativenprüfung

5.1 Status-Quo-Prognose (Nullvariante)

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Schutzgüter Landschaftsbild und Kultur und sonstige Sachgüter

Weitere Schutzgüter
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5.2 Alternativen
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6 Beschreibung der Umweltauswirkung des Planungsvorhabens 
(baubedingte, anlagebedingte, betriebsbedingte Auswirkungen)

6.1 Auswirkung auf das Schutzgut Boden

Baubedingte Auswirkungen

Anlagebedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen
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Kompensationsdefizit von 2.943 Ökopunkten

Wie Tabelle 6.1-2 zeigt, ergibt sich eine Kompensationsleistung der 
Minderungsmaßnahme Dachbegrünung von 18.560 Ökopunkten.

Der gesamte Kompensationsüberschuss für das Schutzgut Boden beträgt 
demnach 15.617 Ökopunkte.
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Tabelle 6.1-1.

Tabelle 6.1-2.

Ist-Zustand

1,000 121.776

0,000 0,000

Summe Ist-Zustand 101.408 121.776
Plan-Zustand

1,000 118.585

0,333 248

0,000 0

Summe Plan-Zustand 101.408 118.833
Differenz Ökopunkte Plan- und Ist-Zustand -2.943

Bewertung der Funktionen Ökopunkte
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Ausgangssituation Fläche
[m²]

M
aß
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e

G
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G
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Ö
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2

Ö
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,g
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0,5 0,5 0,5 0,500

Kompensations-
leistung 18.560

-2.943 

Gesamt-Bilanz für das Schutzgut Boden    15.617

Bewertung der Funktionen Ökopunkte

Ökopunkte-Defizit für das Schutzgut Boden
(vor Einberechnung der Kompensationsleitung)
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6.2 Auswirkung auf das Schutzgut Wasser

Baubedingte Auswirkungen

Anlagebedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen
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6.3 Auswirkung auf das Schutzgut Klima / Luft

Baubedingte Auswirkungen

Anlagebedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen
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6.4 Auswirkung auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Schutzgut Pflanzen (Biotop- und Nutzungstypen)
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13.91a

33.80
33.41)

60.55
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59.50
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232.836 Ökopunkten
234.851 Ökopunkte 

Kompensationsüberschuss von 2.015 Ökopunkten

123.440 
Ökopunkten.

59.50

131.784 Ökopunkte
bezüglich der Bäume
Kompensationsüberschuss von 8.344 Ökopunkten
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2.015
Ökopunkten

8.344 Ökopunkten Kompensationsüberschuss für 
das Schutzgut Pflanzen von 10.359 Ökopunkten.
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Tabelle 6.4-1

Biotop-
wert  

Feinmodul

Fläche 
(m²)

Öko-
punkte

Biotop-
wert 

Planmodul

Fläche 
(m²)

Öko-
punkte

101.408 232.836 101.408 234.851
2.015

123.440 131.784
Differenz Ökopunkte Plan- und Ist-Zustand Bäume 8.344
Gesamtkompensationsüberschuss Schutzgut Pflanzen 10.359

Summe Ökopunkte Bäume

Biotoptyp LUBW-/ 
ÖKVO-Code

Ist-Zustand Plan-Zustand

Summe Ökopunkte Biotoptypen
Differenz Ökopunkte Plan- und Ist-Zustand Biotoptypen
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Schutzgut Tiere

Brutvögel
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Fledermausarten
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6.5 Auswirkung auf das Schutzgut Landschaftsbild

Baubedingte Auswirkungen

Anlagebedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen

6.6 Auswirkung auf das Schutzgut Mensch und Erholung

Baubedingte Auswirkungen

Anlagebedingte Auswirkungen

Anlage 05 zur Drucksache 0441/2019/BV



Betriebsbedingte Auswirkungen

Einwirkender Verkehrslärm im Plangebiet

Tabelle 6.6-1. 

Gebietsart Einstufung der Schutzwürdigkeit

Orientierungswerte
in db(A)

Tag Nacht
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Abbildung 6.6-1.
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Abbildung 6.6-2.

Zunahme des Verkehrslärms
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Geräuscheinwirkung aufgrund der geplanten Quartiersgarage
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6.7 Auswirkung auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Baubedingte Wirkungen

6.8 Weitere Belange des Umweltschutzes

6.8.1 Technischer Umweltschutz (Abfall / Abwasser)
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6.8.2 Energie
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7 Umweltbezogene Zielvorstellungen für das Bebauungsplan-
gebiet
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8 Maßnahmen

8.1 Maßnahmen zur Vermeidung / Minderung von Beeinträchtigungen

8.1.1 Schutzgut Boden

8.1.2 Schutzgut Wasser
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8.1.3 Schutzgut Mensch und Erholung
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8.1.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen

Schutzgut Pflanzen (Biotop- und Nutzungstypen)

Schutzgut Tiere 
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8.1.5 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter
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8.2 Artenschutzmaßnahmen (Vermeidung von Verbotstatbeständen nach 
§ 44 BNatSchG)
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Konfliktvermeidende Maßnahmen

Maßnahme-Nr.: V1
Bezeichnung: Bauzeiten- und Ausführungsbeschränkung bezüglich der 

Durchführung von Rodungs- und Abrissarbeiten 

1 Art der Maßnahme

2 Zugeordnete Konflikte / Beeinträchtigungen, Zielsetzung

3 Beschreibung der Maßnahme inklusive Maßnahmenumfang

4 Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahme

5 Lage der Maßnahme

6 Erforderliche Pflegemaßnahmen

7 Hinweise zum Risikomanagement, soweit erforderlich

8 Angaben zur Maßnahmensicherung

9 Wirksam in Verbindung mit Maßnahme: 
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Maßnahme-Nr.: V2
Bezeichnung: Kontrolle der vom Vorhaben betroffenen Gebäude auf eine Nut-

zung durch Fledermäuse

1 Art der Maßnahme

2 Zugeordnete Konflikte / Beeinträchtigungen, Zielsetzung

3 Beschreibung der Maßnahme inklusive Maßnahmenumfang

4 Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahme

5 Lage der Maßnahme

6 Erforderliche Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen

7 Hinweise zum Risikomanagement, soweit erforderlich

8 Angaben zur Maßnahmensicherung

Anlage 05 zur Drucksache 0441/2019/BV



Maßnahme-Nr.: V2
Bezeichnung: Kontrolle der vom Vorhaben betroffenen Gebäude auf eine Nut-

zung durch Fledermäuse

9 Wirksam in Verbindung mit Maßnahme: 
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Maßnahme-Nr.: V3
Bezeichnung: Überprüfung des Baumbestands auf potentielle Fledermaus-

quartiere sowie Kontrolle und Verschluss festgestellter 
Baumquartiere 

1 Art der Maßnahme

2 Zugeordnete Konflikte / Beeinträchtigungen, Zielsetzung

3 Beschreibung der Maßnahme inklusive Maßnahmenumfang

4 Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahme

5 Lage der Maßnahme

6 Erforderliche Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen
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Maßnahme-Nr.: V3
Bezeichnung: Überprüfung des Baumbestands auf potentielle Fledermaus-

quartiere sowie Kontrolle und Verschluss festgestellter 
Baumquartiere 

7 Hinweise zum Risikomanagement, soweit erforderlich

8 Angaben zur Maßnahmensicherung

9 Wirksam in Verbindung mit Maßnahme: 
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Maßnahme-Nr.: V4
Bezeichnung: Verwendung von UV-armer, nach unten abstrahlender 

Leuchten für die Straßen- und Gebäudebeleuchtung

1 Art der Maßnahme

2 Zugeordnete Konflikte / Beeinträchtigungen, Zielsetzung

3 Beschreibung der Maßnahme inklusive Maßnahmenumfang

4 Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahme

5 Lage der Maßnahme

6 Erforderliche Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen

7 Hinweise zum Risikomanagement, soweit erforderlich

8 Angaben zur Maßnahmensicherung

9 Wirksam in Verbindung mit Maßnahme: 
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Maßnahme-Nr.: V5
Bezeichnung: Vogelfreundliches Bauen mit Vogelschutzglas (Umsetzung bei 

Bedarf)

1 Art der Maßnahme

2 Zugeordnete Konflikte / Beeinträchtigungen, Zielsetzung

3 Beschreibung der Maßnahme inklusive Maßnahmenumfang

4 Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahme

5 Lage der Maßnahme

6 Erforderliche Pflegemaßnahmen

7 Hinweise zum Risikomanagement, soweit erforderlich

8 Angaben zur Maßnahmensicherung

9 Wirksam in Verbindung mit Maßnahme:
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Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen)

Maßnahme-Nr.: A1
Bezeichnung: Ausbringen von Nisthilfen für in Höhlen, Halbhöhlen und Ni-

schen brütende Vogelarten

1 Art der Maßnahme

2 Zugeordnete Konflikte / Beeinträchtigungen, Zielsetzung

3 Beschreibung der Maßnahme inklusive Maßnahmenumfang

4 Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahme

5 Lage der Maßnahme, Eigentümer

6 Erforderliche Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen

7 Hinweise zum Risikomanagement, soweit erforderlich
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8 Angaben zur Maßnahmensicherung

9 Wirksam in Verbindung mit Maßnahme: 
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Maßnahme-Nr.: A2
Bezeichnung: Ausbringen von Ersatzquartieren (Fledermauskästen) für 

baum- und gebäudebewohnende Fledermausarten

1 Art der Maßnahme

2 Zugeordnete Konflikte / Beeinträchtigungen, Zielsetzung

3 Beschreibung der Maßnahme inklusive Maßnahmenumfang

4 Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahme

5 Lage der Maßnahme, Eigentümer

6 Erforderliche Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen

7 Hinweise zum Risikomanagement, soweit erforderlich

8 Angaben zur Maßnahmensicherung

9 Wirksam in Verbindung mit Maßnahme: 
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9 Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung

Planungsstand vom 15.11.2019

Kompensationsüberschuss von 10.359 Ökopunkten

Kompensationsdefizit von 2.943 Ökopunkten
Gesamt-

Kompensationsüberschuss von 15.617 Ökopunkten

Für das Schutzgut Wasser verbleiben keine Beeinträchtigungen, sondern es 
tritt eine Verbesserung gegenüber dem Ist-Zustand ein.
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Für das Schutzgut Klima / Luft verbleiben keine erheblichen Beeinträch-
tigungen.

Unter Berücksichtigung der in den Maßnahmensteckbriefen aufgeführten
Maßnahmen Nr. V1 bis V4 sowie A1 und A2 können erhebliche Auswirkungen auf 
das Schutzgut Tiere vermieden werden. Ein Kompensationsbedarf entsteht nicht.

Negative Auswirkungen durch die Umsetzung der Planung entstehen für das 
Schutzgut Landschaftsbild nicht.

Für das Schutzgut Mensch ergeben sich damit keine erheblichen Auswir-
kungen.
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keine baubedingten erheblichen Auswirkungen für das Schutzgut Kultur 
und Sachgüter. Anlage- und betriebsbedingt ist ebenfalls mit keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen zu rechnen. 

Anlage 05 zur Drucksache 0441/2019/BV



Anlage 05 zur Drucksache 0441/2019/BV



10 Empfehlung für grünordnerische Festsetzungen

10.1 Festsetzungen
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10.2 Gehölzarten - Auswahlliste

Bäume

Feldahorn (Acer campestre)*

Hainbuche (Carpinus betulus)*

Populus alba

Zitterpappel, Espe (Populus tremula)*

Vogel-Kirsche (Prunus avium)*

Stiel-Eiche (Quercus robur)*

Tilia cordata

Sträucher

Roter Hartriegel (Cornus sanguineus)

Gewöhnliche Hasel (Corylus avellana)

Crataegus laevigata

Crataegus monogyna

Gewöhnliches Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)

Gewöhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare)

Schlehe (Prunus spinosa)

Hunds-Rose (Rosa canina)

Salix caprea

Purpur-Weide (Salix purpurea)

Sambucus nigra
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11 Zusätzliche Angaben

11.1 Verfahren bei der Zusammenstellung der Unterlagen

11.2 Monitoring

Überwachung der Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie zum 
vorgezogenen Ausgleich
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Überwachung unvorhergesehener erheblicher Umweltauswirkungen
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12 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Geplantes Vorhaben
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Übergeordnete Planungen
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Beschreibung und Bewertung des Umweltzustandes
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Biotop- und Nutzungstypen

Taxus baccata

Tiere
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Delichon urbica) 
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Status-Quo-Prognose und Alternativenprüfung

Umweltauswirkungen des Planungsvorhabens
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Schutzgut Pflanzen (Biotop- und Nutzungstypen)
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Schutzgut Tiere
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Umweltbezogene Zielvorstellungen für das Bebauungsplangebiet
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Maßnahmen zur Vermeidung / Minderung von Beeinträchtigungen
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Artenschutzmaßnahmen

Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung
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Die Gesamtbilanz für das Schutzgut Boden ergibt damit einen 
Kompensationsüberschuss von 15.617 Ökopunkten

Kompensationsüberschuss von 10.359 Ökopunkten 

Anlage 05 zur Drucksache 0441/2019/BV



Empfehlungen für grünordnerische Festsetzungen
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13 Quellenverzeichnis
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14 Anhang

Tabelle 14-1

nicht heimischer

Ist-Zustand Plan-Zustand

Art

auf 
Bio-
top-
typ
(Ist)

ÖP/cm
Fein-

modul

Stamm-
umfang 

(cm)
Öko-

punkte
ÖP/cm

Plan-
modul

Stamm-
umfang 

(cm)
Öko-

punkte

Bisheriger Bestand an Bäumen, die einzeln erfasst wurden

Abies alba
Acer campestre
Acer campestre
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer 
pseudoplatanus
Acer 
pseudoplatanus
Acer 
pseudoplatanus
Acer 
pseudoplatanus
Aesculus
hippocastanum
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Betula pendula
Betula pendula
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Ist-Zustand Plan-Zustand

Art

auf 
Bio-
top-
typ
(Ist)

ÖP/cm
Fein-

modul

Stamm-
umfang 

(cm)
Öko-

punkte
ÖP/cm

Plan-
modul

Stamm-
umfang 

(cm)
Öko-

punkte

Betula pendula
Betula spec.
Carpinus betulus
Carpinus betulus
Carpinus betulus 
"Fastigiata"
Carpinus betulus 
"Fastigiata"
Carpinus betulus 
"Fastigiata"
Cedrus atlantica 
"Glauca"
Cercidiphyllum 
japonicum
Cornus mas 
Hochstamm
Cornus mas 
Hochstamm
Cornus mas 
Hochstamm
Cornus mas 
Hochstamm
Cornus mas 
Hochstamm
Cornus mas 
Hochstamm
Corylus colurna
Corylus colurna
Crataegus 
monogyna
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Juglans nigra
Juglans nigra
Juglans nigra
Juglans regia
Laburnum
Laburnum
Malus silvestris
Malus silvestris
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Ist-Zustand Plan-Zustand

Art

auf 
Bio-
top-
typ
(Ist)

ÖP/cm
Fein-

modul

Stamm-
umfang 

(cm)
Öko-

punkte
ÖP/cm

Plan-
modul

Stamm-
umfang 

(cm)
Öko-

punkte

Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea omorika
Picea omorika
Picea omorika
Picea omorika
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Platanus x acerifolia
Populus spec.
Populus x 
canadensis
Prunus avium
Prunus avium
Prunus avium
Prunus avium
Prunus cerasus
Prunus cerasus
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Ist-Zustand Plan-Zustand

Art

auf 
Bio-
top-
typ
(Ist)

ÖP/cm
Fein-

modul

Stamm-
umfang 

(cm)
Öko-

punkte
ÖP/cm

Plan-
modul

Stamm-
umfang 

(cm)
Öko-

punkte

Prunus padus
Prunus padus
Prunus padus
Prunus padus
Prunus spec.
Prunus spec.
Prunus spec.
Prunus spec.
Prunus spec.
Prunus spec.
Prunus spec.
Prunus spec.
Quercus spec.
Robinia 
pseudoacacia 
"Umbraculifera"
Robinia 
pseudoacacia 
"Umbraculifera"
Robinia 
pseudoacacia 
"Umbraculifera"
Salix caprea
Sequoiadendron 
giganteum
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
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Ist-Zustand Plan-Zustand

Art

auf 
Bio-
top-
typ
(Ist)

ÖP/cm
Fein-

modul

Stamm-
umfang 

(cm)
Öko-

punkte
ÖP/cm

Plan-
modul

Stamm-
umfang 

(cm)
Öko-

punkte

Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Thuja occidentalis
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia spec.
Tilia spec.
Tilia spec.
Tilia spec.
Ulmus spec.
Summe bisheriger Bestand an
einzeln erfassten Bäumen 123.440 54.600

Bisher flächig als "Parkwald" bewertete Bäume, die erhalten bleiben

flächige Bewertung des
Biotoptyps Parkwald (59.50)

in Tabelle 6.4-1

Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Fagus sylvatica
Summe bisher flächig als "Parkwald"
bewertete Bäume, die erhalten bleiben 9.824

Neupflanzungen
(167 x)

(103 x)
Summe Neupflanzungen 67.360
Gesamtsumme 123.440 131.784
Differenz Ökopunkte Plan- und Ist-Zustand 8.344
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Anlage 3 

Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich US-Hospital in Heidelberg-Rohrbach 

 

Parallelverfahren zur Umplanung einer Sonderbaufläche „Militärische Einrichtung“ in 

eine „Wohnbaufläche“ 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Rohrbach - Hospital“  

nach § 8 (3) BauGB 

 

 

1. Behördenverteiler 

Die nachfolgenden Behörden wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit dem Schreiben des Nachbar-

schaftsverbands vom 20.08.2019 am Verfahren beteiligt und bis 30.09.2019 zur Abgabe einer Stellung-

nahme gebeten.  
 

Nr. Beteiligte Stelle und Anschrift Datum des 
Schreibens 

Ohne Anre-
gung 

Anregungen 
B-Plan 

Anregungen 
FNP 

 
Mitglieder im Nachbarschaftsverband 

1. Bürgermeisteramt Brühl 03.09.2019 X   

2. Bürgermeisteramt Dossenheim     

3. Bürgermeisteramt Edingen-Neckarhau-
sen 

    

4. Stadtverwaltung Eppelheim 24.09.2019 X   

5. Bürgermeisteramt Heddesheim 18.09.2019 X   

6. Stadtverwaltung Heidelberg     

7. Bürgermeisteramt Hirschberg an der 
Bergstraße 

    

8. Bürgermeisteramt Ilvesheim     

9. Gemeindeverwaltung Ketsch 10.09.2019 X   

10. Bürgermeisteramt Ladenburg     

11. Stadtverwaltung Leimen     

12. Stadtverwaltung Mannheim     

13. Bürgermeisteramt Nußloch     

14. Gemeindeverwaltung Oftersheim 02.09.2019 X   

15. Gemeindeverwaltung Plankstadt     

16. Gemeindeverwaltung Sandhausen 10.09.2019 X   

17. Stadtverwaltung Schriesheim     

18. Stadtverwaltung Schwetzingen     

19. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis Dez. IV     

 
Behörden 

20. Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle 
Karlsruhe-Stuttgart 

30.08.2019  X  

21. Vermögen und Bau B-W 09.09.2019 X   

22. Regierungspräsidium Freiburg Abt. 9, 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau (LGRB)  

19.09.2019  X X 
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Nr. Beteiligte Stelle und Anschrift Datum des 
Schreibens 

Ohne Anre-
gung 

Anregungen 
B-Plan 

Anregungen 
FNP 

23. Regierungspräsidium Stuttgart, Landes-
amt für Denkmalpflege 

10.09.2019   X 

24. Regierungspräsidium Karlsruhe – Ref. 
21 Raumordnung, Baurecht, Denkmal-
schutz 

03.09.2019 X   

25. Regierungspräsidium Karlsruhe – Ref. 
26 Denkmalpflege 

    

26. Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 
45 Straßenbetrieb und Verkehrstechnik 

06.09.2019 X   

27. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Dez.III 
Gesundheitsamt 

05.09.2019 X   

28. Verband Region Rhein-Neckar (VRRN)     

29. HD 31 Amt für Umweltschutz, Gewerbe-
aufsicht und Energie, Untere Boden-
schutz-, Wasserrechts-, Immissions-
schutz- und Naturschutzbehörde 

27.09.2019  X X 

30. Dr. Raqué, Naturschutzbeauftragter 24.09.2019  X  

31. HD 61 Stadtplanungsamt     

31a HD 81 Amt für Verkehrsmanagement, 
Abt. 81.2 Konzeptionelle Verkehrspla-
nung/ÖPNV 

  X  

32. HD 42 Denkmalschutz-Archäologie, Kur-
pfälzisches Museum 

11.09.2019  X X 

33. HD 63 Amt für Baurecht und Denkmal-
schutz, Untere Baurechtsbehörde, Un-
tere Denkmalschutzbehörde 

27.09.2019  X  

34. Kommunale Behindertenbeauftragte 12.09.2019  X  

35. Landschafts- und Forstamt      

36. Staatliches Hochbauamt Heidelberg     

37. Polizeipräsidium Mannheim, Führungs- 
und Einsatzstab 

    

 
Versorgungsträger, Infrastruktur 

38. Abwasserzweckverband Heidelberg 05.09.2019  X  

39. Deutsche Post Bauen, Büro Karlsruhe     

40. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien Re-
gion Süd-West 

    

41. Amprion GmbH 06.09.2019 X   

42. Netze BW     

43. Terranets     

44. Stadtwerke Heidelberg 21.10.2019  X  

45. Gascade Gastransport GmbH, Kassel 09.09.2019 X   

46. Deutsche Telekom Technik GmbH 26.09.2019  X  

47. Unitymedia 26.09.2019  X  

48. rnv, Rhein-Neckar-Verkehr 30.09.2019  X  

 
Sonstige 

49. VCD Rhein Neckar     

50. Landesnaturschutzverband AK Heidel-
berg 

    

51. BUND Kreisgruppe Heidelberg     

52. NABU Naturschutzzentrum Heidelberg     

53. Einzelhandelsverband Nordbaden e.V. 
Büro Mannheim 

    

54. Industrie- und Handelskammer Rhein-
Neckar (IHK) 

30.09.2019  X  

55. Handwerkskammer     
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2. Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Änderung des Flächennutzungsplans gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

wurde vom 29.08.2019 bis 30.09.2019 durchgeführt. Es sind keine FNP-relevanten Stellungnahmen 

von Seiten der Öffentlichkeit eingegangen. 

 
 
 

3.  Bewertung der eingegangenen Stellungnahmen  

Nachfolgend aufgeführt sind die Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen 

und Stellungnahmen zur Änderung des Flächennutzungsplans. 

 

 
Nr. Anregungen und Hinweise  

der Behörden 
Stellungnahmen und Vorschläge  
zur Behandlung 

22. Regierungspräsidium Freiburg Abt. 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) 

Stellungnahme vom 19.09.2019 

 [….] 
Grundwasser 
Auf die Lage des Plangebietes innerhalb eines 
Wasserschutzgebietes und die Bestimmungen 
der Rechtsverordnung wird verwiesen. 
[….] 

 
 
Ein entsprechender Hinweis befindet sich bereits 
in Kapitel 6 der Begründung zur Flächennutzungs-
planänderung.  

  Beschlussempfehlung 

Keine Anregungen zu berücksichtigen 

23. Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im RP Freiburg, Abt. Regierungsprä-
sidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege  

Stellungnahme vom 10.09.2019 

 […] 
Archäologische Denkmalpflege:  
Durch die Planungen sind in Heidelberg-Rohr-
bach zwei archäologische Kulturdenkmale gern. 
§ 2 DSchG BW betroffen: 
Es handelt sich um die Reste einer Straße aus 
der Römerzeit (1. bis 3. Jahrhundert n. Chr.). Bei 
Untersuchungen um 1910 wurde die mit Neckar-
kies geschotterten Straße mit breiten Straßen-
gräben beiderseits der Straße dokumentiert (Nr. 
1; ADAB-ld. 102105265) (siehe Anlage 1). 
Nördlich und im direkten Umfeld der überplanten 
Fläche liegen die Reste einer Siedlung und eines 
Gräberfeldes aus der Römerzeit (1. bis 3. Jahr-
hundert n. Chr.). Seit 1895 wurden immer wieder 
Mauerreste aufgedeckt und Fundamente von 
Steindenkmälern (darunter ein sog. Pfeilerdenk-
mal) freigelegt (Nr. 4; ADAB-ld. 103223886) 
(siehe Anlage 1). 
Bei Bodeneingriffen ist daher mit archäologi-
schen Funden und Befunden - Kulturdenkmalen 

 
 
In Kapitel 6 „Hinweise für nachgelagerte Verfah-
ren“ der Begründung zur Flächennutzungsplanän-
derung wird bereits auf die Reste einer Siedlung 
und eines Gräberfeldes aus der Römerzeit ver-
wiesen. 
Der Verweis auf Reste einer Straße aus der Rö-
merzeit wird entsprechend in Kapitel 6 der Be-
gründung zur Flächennutzungsplanänderung er-
gänzt.  
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Nr. Anregungen und Hinweise  
der Behörden 

Stellungnahmen und Vorschläge  
zur Behandlung 

gern. § 2 DSchG - zu rechnen. Wir bitten um 
nachrichtliche Übernahme in die Planunterlagen.  
 
[…] Sollte an den Planungen in der vorliegenden 
Form festgehalten werden, regen wir an, frühzei-
tig im Vorfeld von Bodeneingriffen (auch im Rah-
men von Abbrucharbeiten, Leitungstrassen etc.) 
auf Kosten des Planungsträgers den Humusab-
trag / Oberbodenabtrag im Bereich der Boden-
eingriffsflächen zeitlich vorgezogen in Anwesen-
heit eines Vertreters der Archäologischen Denk-
malpflege durchzuführen. Dies betrifft insbeson-
dere auch die unbebauten Freiflächen. […] 
Wir bitten Sie diesen Hinweis in die Planunterla-
gen zu übernehmen. 
[…] 

 
 
Ebenso wird im o.g. Kapitel ergänzt, dass bei Bo-
deneingriffen eine frühzeitige Abstimmung mit der 
Archäologischen Denkmalpflege des Landesamts 
für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stutt-
gart empfehlenswert ist. 

  Beschlussempfehlung 
Die o.g. Hinweise werden in die Begründung auf-
genommen. 

29. HD 31 Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie, Untere Bodenschutz-, Wasser-
rechts-, Immissionsschutz- und Naturschutzbehörde  

Stellungnahme vom 27.09.2019 

 […] 
Änderung Flächennutzungsplan: 
Gegen die vorgesehene Änderung des Flächen-
nutzungsplans bestehen keine Einwände. 
[…] 
Allgemeiner Hinweis: 
In der Flächennutzungsplanänderung ist von 
Wohngebiet die Rede, im B-Plan sind zusätzlich 
MU (Urbanegebiet) und GE (Gewerbegebiet) ge-
nannt, ist das plausibel? 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
In Kap. 4.2 der Begründung zur Flächennutzungs-
planänderung ist dargelegt, dass der Bebauungs-
plan in seinem Umgriff überwiegend dem Wohnen 
dient. Es wird weiter differenziert, dass entlang 
der Karlsruher und der Freiburger Straße Urbane 
Gebiete, Gemeinbedarfsflächen für eine Schule 
und ein Parkhaus sowie kleinflächig einge-
schränkte Gewerbegebiete ausgewiesen werden. 
 
Vorrangiges Ziel der Planung ist es, angepasst an 
die bestehenden Umgebungsnutzungen, zusätzli-
che Wohnbauflächen zu schaffen. Entsprechend 
diesem Planungsziel stellt der FNP den gesamten 
Bereich der Konversionsfläche US-Hospital als 
Wohnbaufläche dar. Aus dieser Darstellung sind 
auf Ebene der Bebauungsplanung auch urbane 
Gebiete und Gemeinbedarfsflächen entwickelbar.  
Aufgrund seines niedrigen Detailierungsgrads 
stellt der FNP außerdem kleinere Gewerbeflächen 
innerhalb von Wohnbauflächen nicht eigenständig 
dar. Deshalb findet sich z. B. das im Bebauungs-
plan festgesetzte kleinräumige Gewerbegebiet an 
der Karlsruher Straße bildlich im FNP nicht wie-
der.  
An der gewählten Darstellung wird deshalb fest-
gehalten.  
 

  Beschlussempfehlung 
Keine Anregungen zu berücksichtigen. 
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Nr. Anregungen und Hinweise  
der Behörden 

Stellungnahmen und Vorschläge  
zur Behandlung 

32. Stadt Heidelberg, 42 Denkmalschutz-Archäologie, Kurpfälzisches Museum 

Stellungnahme vom 11.09.2019 

 […] 
Im unmittelbaren Planungsgebiet sind bislang 
keine archäologischen Kulturdenkmäler bekannt. 
Allerdings liegt unmittelbar nördlich des Areals 
eine römische Siedlung mit Gräberfeld, die als 
Listendenkmal 4 (Rohrbach) unter Denkmal-
schutz steht. Es ist nicht auszuschließen, dass 
diese Römersiedlung sich auch noch auf den 
nördlichen Rand des Planungsgebietes erstreckt. 
Sollten bei Erdarbeiten am nördlichen Rand der 
Konversionsfläche bisher unbekannte Kultur-
denkmäler oder Teile davon entdeckt werden, ist 
deren Erhaltung gem. § 20 Abs. 1 Denkmal-
schutzgesetz aus wissenschaftlichen, künstleri-
schen oder heimatgeschichtlichen Gründen von 
öffentlichen Interesse. 

 
In Kapitel 6 „Hinweise für nachgelagerte Verfah-
ren“ der Begründung zur Flächennutzungsplanän-
derung wird bereits auf die Reste einer Siedlung 
und eines Gräberfeldes aus der Römerzeit ver-
wiesen. 
Zudem hat die Archäologische Denkmalpflege 
des Landesamts für Denkmalpflege im Regie-
rungspräsidium Stuttgart in ihrer Stellungnahme 
darauf hingewiesen, dass Reste einer Straße aus 
der Römerzeit durch die Planung betroffen sind. 
Dieser Hinweis durch wird entsprechend in Kapitel 
6 der Begründung zur Flächennutzungsplanände-
rung ergänzt. Ebenso wird ergänzt, dass bei Bo-
deneingriffen eine frühzeitige Abstimmung mit der 
Archäologischen Denkmalpflege empfehlenswert 
ist. 

 

  Beschlussempfehlung 

Die o.g. Hinweise werden in die Begründung auf-
genommen. 
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